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 Gunzenhausen,  ................................................................... 


  ................................................................................................................. 
 


Stadt Gunzenhausen 
Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Haupt- und Finanzausschusses    
      


 - ö f f e n t l i c h -  am  Donnerstag, 5. Mai 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


178 Verwendung des Ortswappens von Streudorf gem. Art. 4 Abs. 3 GO  
hier:  Antrag vom 14.04.2011 der Freiwilligen Feuerwehr Streudorf,  
 vertreten durch den 1. Kommandanten Udo Rieger,   
  


8 0 


 
 
Auf Antrag vom 14.04.2011 wird der Freiwilligen Feuerwehr Streudorf, vertreten durch den  
1. Kommandanten Udo Rieger,  gem. Art. 4 Abs. 3 der 
Gemeindeordnung stets widerruflich die Genehmigung erteilt zur Verwendung des Ortswappens  
von Streudorf auf Kleidung und für das Festabzeichen anlässlich des Jubiläumsfestes 100 Jahre FFW 
Streudorf im Jahr 2013. 
 
 
Für diese Genehmigung wird keine Gebühr erhoben. 
 


Az.: I/I-Wi/SD-IH/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


I, II 












 


 
 
 Gunzenhausen,  ................................................................... 


  ................................................................................................................. 
 


Stadt Gunzenhausen 
Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Haupt- und Finanzausschusses    
      


 - ö f f e n t l i c h -  am  Donnerstag, 5. Mai 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


179 Nachtragshaushaltsplan Nr. 1 der Stadt Gunzenhausen für das 
Haushaltsjahr 2011; 
Eckdaten 


8 0 


 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Eckdaten für den Nachtragshaushaltsplan Nr. 1 der Stadt 
Gunzenhausen für das Haushaltsjahr 2011 gem. Zusammenstellung der Stadtkämmerei vom 
05.05.2011 zustimmend zur Kenntnis. 
 
Dem Stadtrat wird empfohlen, auf der Grundlage dieser Eckdaten der Nachtragshaushaltssatzung und 
dem Nachtragshaushaltsplan Nr. 1 der Stadt Gunzenhausen für das Haushaltsjahr 2011 zuzustimmen. 
 


Az.: II/Stü/SD-IH/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


SD, II 








 


 
 
 Gunzenhausen,  ................................................................... 


  ................................................................................................................. 
 


Stadt Gunzenhausen 
Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Haupt- und Finanzausschusses    
      


 - ö f f e n t l i c h -  am  Donnerstag, 5. Mai 2011 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


180 Erweiterung der Kindertagesstätte der evang.-luth. Kirchengemeinde 
Unterasbach-Frickenfelden im Stadtteil Frickenfelden um eine Kinderkrippe 
mit 12 Krippenplätzen: 
Baukostenzuschuss der Stadt Gunzenhausen 


8 0 


 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat: 
 
Für die bauliche Erweiterung der Kindertagesstätte im Stadtteil Frickenfelden werden für die 
Neugestaltung der Außenanlagen und für den Innenausbau der Kinderkrippe Mehrkosten von bis zu 
46.500,00 EUR als notwendig anerkannt. Die Gesamtkosten der Erweiterungsbaumaßnahme erhöhen 
sich damit von bisher 466.300,00 EUR auf nunmehr voraussichtlich 512.800,00 EUR. 
 
Zu den Mehrkosten von 46.500,00 EUR gewährt die Stadt Gunzenhausen einen weiteren 
Baukostenzuschuss nach Art. 27 Abs. 3 BayKiBiG in Höhe von zwei Dritteln, somit 
 


31.000,00 EUR. 
 
Der Baukostenzuschuss der Stadt Gunzenhausen zu der Gesamtmaßnahme erhöht sich damit von 
bisher 352.700,00 EUR auf nunmehr 383.700,00 EUR. 
 
Die erforderlichen Mittel von 31.000,00 EUR sind im Nachtragshaushaltsplan 2011 bereitzustellen. 
 
 


Az.: II/Stü/SD-IH/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


SD, I, II 
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3. Sitzung (29./XIII.) des 


Haupt- und Finanzausschusses 


vom 5. Mai 2011 
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